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«Schlossherr» mit
Pflichten

Um Mieter und Vermieter Ärger und
Unannehmlichkeiten zu ersparen,
gehört eine vernünftige Regelung der
Schlüsselfrage bereits in den Mietvertrag
und in das Protokoll der Wohnungsübergabe.

Ratsam ist es, bei Mietantritt
die Zahl und die Art der übergebenen
Schlüssel schriftlich festzuhalten. Zu
einer Wohnung gehören in der Regel je
drei Haus- und Wohnungstürschlüssel,
zwei Briefkastenschlüssel und für die
Zimmer je ein Schlüssel.

Alleiniges Benutzungsrecht: Der Mieter

erwirbt mit dem Abschluss des
Mietvertrages das ausschliessliche
Benutzungsrecht der gemieteten Räume. Der
Vermieter hat somit kein Recht, für sich
einen Schlüssel der Wohnung zurückzubehalten,

ausser, wenn dies im Mietvertrag

ausdrücklich vorbehalten ist (z.B.
Passepartout bei Appartementhäusern).
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Eine allfällige Besichtigung muss dem
Mieter mindestens 24 Stunden zum voraus

angezeigt werden. Ausgenommen
von dieser, in einzelnen kantonalen
Mietverträgen genau umschriebenen,
strengen Besichtigungsregel ist der
Zutritt im Falle dringender Reparaturen,
falls die Wohnung nach erfolgter Kündigung

weiterzuvermieten ist oder die
Liegenschaft verkauft werden soll. Dringt
ein Vermieter mit einem unrechtmässig
zurückbehaltenen Schlüssel in eine
Wohnung ein, macht er sich des
Hausfriedensbruchs schuldig.

Fehlt ein Schlüssel, wird es teuer: Dieses

ausschliessliche Nutzungsrecht an
der Wohnung kann der Mieter aber
nicht für sich selber beanspruchen, ohne
es auch seinem Nachfolger einzuräumen.

Daraus folgt, dass sämtliche dem
Mieter überlassenen Schlüssel Eigentum
des Vermieters bleiben und diesem bei
Beendigung des Mietverhältnisses wieder

vollzählig auszuhändigen sind. Hat
der Mieter für sich oder seine
Familienangehörigen weitere Schlüssel anfertigen

lassen, so muss er diese ebenfalls
dem Vermieter übergeben. Fehlt bei der
Rückgabe der Wohnung ein Schlüssel,
so haftet der Mieter dafür und hat die
Kosten des Ersatzes zu tragen. Sofern es
der Vermieter als notwendig erachtet -
hier geht es vor allem um
Sicherheitsüberlegungen -, kann beim Verlust von
Schlüsseln der entsprechende Türzylinder,

allenfalls die ganze Schliessanlage
auf Kosten des Mieters ersetzt oder
abgeändert werden.

Um Streitigkeiten in der Schlüsselfrage
auszuschalten, sollte der Mietvertrag

einen Passus enthalten, wonach der Mieter

neue Schlüssel nur mit Erlaubnis des
Vermieters anfertigen lassen darf. Mehr
Sicherheit als solche Vertragsklauseln
bieten allerdings moderne Schliessanla-
gen und Sicherheitssysteme, bei denen
ohne ausdrückliche Zustimmung des

Hauseigentümers gar keine Nachschlüssel

hergestellt werden.
Wenn die Türe aufgebrochen werden

muss...: Eine spezielle Regelung drängt

sich auch für Fälle auf, in denen eine
Mietwohnung längere Zeit unbenutzt
bleibt. In diesem Fall ist der Mieter
verpflichtet, für Notfälle den Zugang zur
Wohnung zu gewährleisten. Dem
Vermieter ist eine Person im gleichen Haus
oder in der näheren Umgebung anzugeben,

bei welcher die Schlüssel deponiert
sind. Die Schlüssel können dem Vermieter

auch in versiegeltem Briefumschlag
übergeben werden. Wird dies unterlassen

oder vergessen, kann es den Mieter
teuer zu stehen kommen. Er haftet nämlich

für den Fall, dass dringende Reparaturen

(z.B. bei Wasserschäden) nicht
ausgeführt werden können oder aus
triftigen Gründen die Tür gewaltsam
aufgebrochen werden muss. wwi
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